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B 95 

Traktandum 20 / Totalrevision des Kantonalen Gesetzes über die 

Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel; Entwurf / 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

1. Antragsteller/in Frey Monique/Candan Hasan/RR 
Paragraf 10 Abs. 4 
Antrag: 

Festhalten an der Fassung der Regierung. 

2. Antragsteller/in Roos Guido, Stöckli Ruedi, Kunz Urs 
Paragraf 19 (neu) 
Antrag: 

Die auf Bundesebene beschlossenen Erleichterungen zur Regulierung des 
Grossraubwildes (Luchs, Wolf und weitere) sowie für weitere geschützte Arten (wie 
Biber, Nutria und weitere) werden ohne Einschränkungen und ohne Zeitverzug auf 
kantonaler Ebene umgesetzt. 

3. Antragsteller/in Frey Monique 
Paragraf 20 Abs. 6 (neu) 
Antrag: 

Die Jagdgesellschaften unterstützen die Umsetzung der Kantons- und 
Bundesstrategien gegen invasive gebietsfremde Arten (Pflanzen und Tiere). 

4. Antragsteller/in Frey Monique 
Paragraf 20 Abs. 7 (neu) 
Antrag: 

Die Baujagd ist grundsätzlich verboten. Der Regierungsrat kann aus besonderen 
Gründen Ausnahmen bewilligen. 

5. Antragsteller/in Frey Monique 
Paragraf 38 
Antrag: 

Streichen. 
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6. Antragsteller/in Candan Hasan 
Paragraf 40 Abs. 2 
Antrag: 

Hat die Jagdgesellschaft ihre jagdlichen Verpflichtungen zur Bestandesregulierung 
nachweislich erfüllt, übernehmen der Kanton und die betroffenen Gemeinden 
___________ die Wildschadenentschädigungen, soweit sie die Hälfte des 
Jagdpachtzinses im jeweiligen Jagdjahr übersteigen. 

 


